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§ 3 Bgld. UPV
Umwelterheblichkeitsprufungen bei

sonstigen Planungen

Bgld. UPV - Burgenlandische Umweltprufungsverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Planungen fur den Neubau einer StraBe oder deren Verlegung um mehr als 25 m, fur die nicht bereits eine
Verpflichtung zur Umweltprifung nach den 88 1 oder 2 besteht, sind keiner Umwelterheblichkeitsprufung zu

unterziehen, wenn

1. im Fall des Neubaus der Stral3e die Lange der Trasse weniger als finf km betragt und von einer durchschnittlichen
taglichen Verkehrsbelastung (DTV) von weniger als 8 200 Kraftfahrzeugen in einem Prognosezeitraum von funf

Jahren auszugehen ist und die nachstgelegene Wohnsiedlung mehr als 200 m entfernt ist, oder

2. die Streckenldnge einer zu verlegenden Stralle weniger als einen km betrdgt und nicht naher an eine

Wohnsiedlung herangeruickt wird.

In Kraft seit 11.01.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_upv/paragraf/1
file:///

	§ 3 Bgld. UPV Umwelterheblichkeitsprüfungen bei sonstigen Planungen
	Bgld. UPV - Burgenländische Umweltprüfungsverordnung


